Planzeichenerklarung

geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. | Nr. 176).

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

M Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

Maf der baulichen Nutzung
(§5(2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,6 Grundflachenzahl (GRZ)
Geschossflachenzahl (GFZ2)
GR Grundflache

I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaf3

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
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Notwendigkeit von Larmschutzmalinahmen siehe Textliche Festsetzungen § 2

Aulenlarmpegel Stralle = 70 dB(A)

Aulenlarmpegel Stralle = 65 dB(A)

Aulenlarmpegel Stralle = 60 dB(A)

AuBenlarmpegel Lifter = 60 dB(A)
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Gemal § 2 der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie die Darstellung des
Planinhalts (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |1 1991 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802 /1808) i.V.m. der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt

§ 2 StraRenverkehrslarm

Praambel

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394), des § 84 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauQO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes
vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51) und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08.02.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), hat der Rat der Gemeinde Geeste diesen Bebauungsplan Nr. 201
"Sondergebiet Freiflachen PV", im Ortsteil Dalum, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen sowie den ortlichen Bauvorschriften tber die Gestaltung, als Satzung beschlossen.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Textliche Festsetzungen

Textliche Festsetzungen (TF) (gem. § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

§ 1 Art der baulichen Nutzung
Es wird ein Mischgebiet (M) gem. § 6 BauNVO festgesetzt.

Von den gem. § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO innerhalb des Ml
ausgeschlossen:

e Gartenbaubetriebe,
e Tankstellen und

e Vergnlgungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die lUberwiegend durch
gewerbliche Nutzungen gepragt sind.

Zudem sind Einzelhandelsbetriebe im Geltungsbereich nicht zuldssig. Ausnahmsweise kdnnen Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemafR der ,Sortimentsliste der Gemeinde Geeste® (vgl. EHK 2012
Kap. 9.4) als Direktverkauf mit einer maximalen Verkaufsflache von 100 m? als zu- und untergeordneter Teil eines im
Gebiet ansassigen Betriebes oder als Versandhandel zugelassen werden.

Die gemaR § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind ebenfalls gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
ausgeschlossen.

1. Im Plangebiet sind fiir Neubauten bzw. Anderungen von Aufenthaltsrdumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die
Schallddmmung der Aul3enbauteile (Wandanteil, Fenster, Liftung, Dacher etc.) zu stellen.

Die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mafe Rw ges* der AuRenbauteile von schutzbedurftigen Rdumen sind unter
Berlcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu bestimmen.
Dabei sind die AuRRenlarmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten
Larmpegelbereichen ergeben. Die Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafigeblichem AuRenlarmpegel ist wie
folgt definiert:
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Abweichungen von den o.g. Festsetzungen zur Larmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen
Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulassig, wenn aus dem konkret vor den einzelnen
Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten mafRgeblichen AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die
schalltechnischen Anforderungen an die Aulienbauteile unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden.

Zusatzlich sind im gekennzeichneten Bereich des Plangebiets (s. Bebauungsplan) schallgedampfte Liftungseinrichtungen
fur zum Schlafen genutzte Raume erforderlich.

2. Bei Neu- und Umbauten von Wohngebauden im verlarmten Bereich kann durch die Anordnung von schutzbeddrftigen
Raumen (z.B. Schlafzimmer) auf die larmabgewandte Ostseite bis zu 10 dB und auf die seitlichen Nord- und Sidseiten
bis zu 3 dB (Einwirkung durch ,halbe“ Strafle) an Larmminderung gegenuber der Ostseite erreicht werden. Auch bei
Anordnung der AuRenwohnbereiche auf die oben angegebenen larmabgewandten Bereiche sind entsprechende
Pegelminderungen zu erzielen.

§ 3 Hohe des fertigen Erdgeschossfullbodens

Die Oberkante des fertigen FuRbodens im Erdgeschoss darf maximal 50 cm Uber den Hohenfestpunkt von 17,2 m NHN
betragen.

§ 4 Traufhdhe

Die Traufhdhe der einzelnen Gebadude (Schnittpunkt von Oberkante Dacheindeckung mit der Aufenkante des
aufgehenden Mauerwerkes), gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfuflboden, hat im Geltungsbereich
zwischen 2,75 m und 4,0 m zu betragen. Diese Vorschrift gilt nicht fir untergeordnete Bauteile, fur Traufgiebel und Erker.

§ 5 Gebaudehbhe

Im Plangebiet darf die maximale Hohe der Gebaude (Firsthhe = Oberkante Dacheindeckung), gemessen von der
Oberkante fertiger ErdgeschossfuRboden, in der Mitte des Gebaudes nicht Gberschritten werden. Diese betragt fiir den
Geltungsbereich 10,0 m.

§ 6 Bauverbot von Garagen, Carports und Nebenanlagen

Im Bereich zwischen der vorhandenen Grundstlicksgrenze zur ,Meppener Strale“ und der Baulinie sind Nebenanlagen
gem. § 14 BauNVO sowie Garagen bzw. Carports gem. § 12 BauNVO unzulassig. Ausgenommen sind in Abstimmung mit
dem Niedersachsischen Landesbetrieb fur StraRenbau (NLStbV) - Geschaftsbereich Lingen Anlagen zur Einzaunung des
Geléandes.

§ 7 Wohneinheiten

Gemal §9 Abs.1 Nr.6 BauGB sind im Geltungsbereich maximal zwei Wohnungen pro Einzelhaus zuldssig. Bei
Doppelhdusern sind maximal zwei Wohnungen je Doppelhaushalfte zulassig.

§ 8 Vorkehrungen zur Vermeidung und zum Ausgleich, um Gefahrdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV
der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern:

- VermeidungsmafRnahme V1: Die Herrichtung des Baufeldes erfolgt grundsatzlich auf3erhalb der Brutzeit aller
bodenbriitenden Vogelarten (Zeitraum: 1. Marz bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstérung von Gelegen der
bodenbriitenden Vogelarten.

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschrankung nicht mdglich, ist vor Baufeldrdumung die geplante Bauflache durch
geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu Uberprifen. Sollten sich keine Brutstatten im Baufeld befinden, so
ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet.

§ 9 Uberplanung rechtskraftiger Bebauungspline

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 27 ,Ostlich Meppener StraRe" treten die Festsetzungen des am nérdlichen
Rand Uberlagerten Streifens /Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 200 ,Steuerung Tierhaltungsanlagen (Sondergebiet
gem. § 11 BauNVO zur Regelung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Tierhaltung) auRer Kraft.

Gestalterische Festsetzungen
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§ 1 Dachausbildung
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind die Hauptbaukérper mit geneigten Dachflachen zu errichten.

Der Krippelwalm darf 1/3 der Giebelflache nicht Gberschreiten.
Fir Nebenanlagen gemaf § 14 BauNVO und fir Garagen gemal § 12 BauNVO sind auch Flachdacher zulassig.

§ 2 Dachneigung
Die Dachneigung (DN) der Hauptbaukdrper betragt mindestens 20° bis 45°. Die Dachneigung bei

Mansarddachbauweise betragt max. 70° fir die Mansarde.

§ 3 Dachgauben und Dacheinschnitte

Dachgauben und Dacheinschnitte dirfen insgesamt eine Lange von 'z der Traufldnge der entsprechenden

Gebé&udeseite nicht Gberschreiten. Der Abstand zur seitlichen Gebdudeabschlusswand (Ortgang) muss mindestens 1,5 m
betragen.

§ 4 Bauweise

Im gesamten Geltungsbereich sind Hauser in Holzbauweise ausgeschlossen. Im Baugebiet sind flir Dacheindeckungen
Materialien in Anlehnung an folgende RAL-Farben zuldssig:

RAL 3000 - feuerrot, RAL 3001 - signalrot, RAL 3002 - karminrot, RAL 3003 - rubinrot, RAL 3005 - weinrot, RAL 3011 -
braunrot, RAL 7015 - schiefergrau, RAL 7016 - anthrazitgrau, RAL 7021 - schwarzgrau, RAL 7022 - umbragrau, RAL
7024 - graphitgrau, RAL 8012 - rotbraun, RAL 8015 - kastanienbraun, RAL 9004 - signalschwarz.

Hinweise

Malstab 1 : 1.000

Fur diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der
Neubekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 vom 3. Juli 2023. Die
der Planung zu Grunde liegenden Gesetze und Vorschriften sowie die in der Planurkunde in Bezug genommenen
DIN-Vorschriften und sonstigen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung kénnen bei der Gemeinde Geeste, Zimmer
C3, eingesehen werden.

a. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese
gemaf § 14 Abs. 1 des Niedersachsischen Denkmalschutz-gesetztes meldepflichtig und sind unverziglich einer
Denkmalschutzbehoérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir die archaologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14
Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetztes
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. Telefonnummer der Unteren
Denkmalschutzbehérde des Landkreises Emsland: 05931/44-0.

b. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden,
sind diese umgehend der zustandigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD) mitzuteilen.

c. Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Flachen sind wegen der ordnungsgemafien
Bewirtschaftung der anliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen mit den daraus resultierenden, zeitweise
auftretenden Geruchsbelastigungen vorbelastet.

d. Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist auf evtl. vorhandene Versorgungsleitungen Ricksicht zu nehmen, damit Schaden und
Unfélle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nadhe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszufiihren; die
notwendigen Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschrankungen sind zu beachten.

e. Neu errichtete Gebaude, die Uber Anschlusse flr Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfugen sollen,
sind gebaudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfahigen passiven Netzinfrastrukturen
(Leerrohre, § 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebaudeinternen Netzkomponenten
auszustatten.

f. Das Plangebiet liegt im Flugbeschrankungsgebiet ED-R 37 sowie innerhalb der Bauh6henbeschrankung des Luft- /
Bodenschiel3platzes Nordhorn. Hier diirfen Gebaude, einschliefllich untergeordneter Gebaudeteile, eine Hohe von 30 m
Uber Grund nicht Uberschreiten. Von dem dortigen Flugbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Fluglarm,
auf das Plangebiet aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortstiblicher Vorbelastung. Fir die in
Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen kdnnen gegen die Bundeswehr keinerlei Abwehr- und
Entschadigungsanspriiche geltend gemacht werden. Es wird empfohlen, den Immissionen durch geeignete
Gebé&udeanordnung sowie durch bauliche Schallschutzmalinahmen zu begegnen. Giltige Vorschriften zur
Hindernisbefeuerung und Kennzeichnung, auch wahrend der Bauphase, sind zusatzlich zu beachten.

g. Sollten sich bei TiefbaumalRnahmen organoleptische (visuelle/geruchliche) Hinweise auf Bodenverfillungen mit
Abfallstoffen oder schadlichen Bodenveranderungen (Bodenverunreinigungen) ergeben, ist der Landkreis Emsland,
Fachbereich Umwelt, dariiber unverziglich in Kenntnis zu setzen und die weitere Vorgehensweise mit dem Landkreis
Emsland abzustimmen.

h. Von der LandesstralRe 48 (L48, Meppener Stralle) gehen erhebliche Emissionen aus. Fir die geplanten Bauvorhaben
kdnnen gegentber dem Trager der StraRenbaulast keinerlei Entschadigungsanspriiche hinsichtlich Immissionsschutz
geltend gemacht werden.

i. Entlang der L48 gelten aufRerhalb der Ortschaften die Anbauverbote und -beschrankungen nach § 24
Niedersachsisches Stralengesetz (NStrG).

- 20 m Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG

- 40 m Baubeschrankungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG

Bauverbotszone gemaf § 24 Abs. 1 NStrG

Gemal § 24 Abs. 1 NStrG durfen auerhalb der Ortsdurchfahrten langs der Landes- und KreisstralRen

1.Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt entsprechend fiir Aufschiittungen und
Abgrabungen gréReren Umfangs), gemessen vom aufleren Rand der fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn und

2.bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung, die tber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.

k. Die Herstellung neuer Ein- und Ausfahrten sowie die Anderung vorhandener Ein- und Ausfahrten zur L48 ist in

Abstimmung mit der Strallenmeisterei Meppen durchzufiihren. An den Zufahrten sind die Sichtdreiecke nach RASt 06
(Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraf3en) von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Hohe von
0,8 bis 2,5 m Uber der Fahrbahn der Straf3e freizuhalten.

l. Das Plangebiet ist entlang der L48 auf Privatgrund mit einer festen liickenlosen Einfriedung zu versehen und in
diesem Zustand dauernd zu erhalten (§ 24 Abs. 2 NStrG i.V.m § 24 Abs. 3 NStrG und § 16 NBauO).

m. Aus den genutzten Bauflachen kénnen stérende Einfliisse durch Betriebsablaufe, Fahrzeugbewegungen,
Blendwirkungen durch Scheinwerfer und werbende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und Behinderung der
Verkehrsteilnehmer fiihren und die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Landesstraf3en negativ
beeinflussen. Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur LandesstralRe in Absprache mit dem
Strallenbaulasttrager herzustellen (§ 24 Abs. 2 NStrG i.V.m. § 24 Abs. 3 NStrG und § 16 NBauO).

n. Entlang der L48 sind die Abstandsbestimmungen der Richtlinien fur passiven Schutz an Stral3en durch
Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (RPS 2009) zu beachten.

0. Hochwasser-Risikogebiet

Der Geltungsbereich dieser Bauleitplanung liegt mit seinem 6stlichen Rand innerhalb eines Hochwasser-Risikogebietes
gem. § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG) aufierhalb des gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungsgebietes (hier des
USG Ems). Ein Risikogebiet ist ein Gebiet, welches bei einem Hochwasser mit sehr niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei
Extremereignissen Uberflutet werden kann. Der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher
Sachschéaden sind bei den Bauausfiihrungen und Nutzungen zu berticksichtigen.

Fruhzeitige Beteiligung

Nach ortsiiblicher Bekanntmachung am 16.04.2025 wurde die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit geman
§ 3 Abs. 1 BauGB durchgeflihrt durch die Mdglichkeit zur Einsichtnahme im Internet und zusatzlich die
offentliche Auslegung des Vorentwurfs und der Kurzerlauterung vom 29.04.2024 bis zum 15.05.2024.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Die von der Planung berlhrten Behtrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
16.04.2025 gemal § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Vero6ffentlichung im Internet

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 10.02.2025 dem Entwurf dieses Bebauungsplanes und der
Begrindung zugestimmt und die Verdffentlichung im Internet und zuséatzlich die 6ffentliche Auslegung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der bertihrten Behdrden und sonstigen Tragern o&ffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veréffentlichung im Internet sowie der 6ffentlichen Auslegung wurden am 11.02.2025
ortstiblich bekanntgemacht.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes und der Begriindung standen vom 25.02.2025 bis 28.03.2025 gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB im Internet 6ffentlich zur Verfligung und haben wahrend dieser Zeit zusatzlich 6ffentlich
ausgelegen.

Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Tragern éffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom 11.02.2025 beteiligt.

Geeste,den .

Der Birgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat nach Priifung der Anregungen und Bedenken gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1
und 2 BauGB diesen Bebauungsplan in seiner Sitzungam __._ . gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
sowie die Begrindung beschlossen.

Geeste,den .

Der Blrgermeister
Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB am __. . im

Amtsblatt Nr. fur den Landkreis Emsland bekanntgemacht worden.
Dieser Bebauungsplan ist damitam __. . rechtsverbindlich geworden.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes ist eine Verletzung der in § 215 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 BauGB genannten Vorschriften beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nicht geltend gemacht
worden.

Geeste,den .

Der Blrgermeister

Gemeinde Geeste
Bebauungsplanes Nr. 27

"O Meppener StraBe BV Rakel"

mit ortlichen Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO
-Entwurf-

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am 15.04.2024 die Aufstellung
dieses Bebauungsplanes nebst Begriindung sowie den oOrtlichen Bauvorschriften Giber die Gestaltung
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB am 16.04.2025 ortstiblich bekannt
gemacht worden.

Geeste, den __._

Der Blrgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von der:

planungsbiiro peter stelzer GmbH
Grulandstrale 2 e 49832 Freren
Tel.: 05902 503702-0 o Fax: 05902 503702-33

Qregionalplan & uvp

Freren, den 28.07.2025

Planverfasser

po—T 2
7

Mafldstab 1 : 5.000

Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2024

9 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
s LGLIN




	Pläne und Ansichten
	Layout1


